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  Rechtskräftige Fassung   Entwurf neue Fassung 

 
 § 12  

 
 § 12 

Industriezone I  1 Die Industriezone ist für gewerbliche und 
industrielle Betriebe bestimmt, deren 
Emissionen keiner anderen Zone zuge-
mutet werden können.  

 1 Die Industriezone ist für gewerbliche 
und industrielle Betriebe bestimmt, deren 
Emissionen keiner anderen Zone zuge-
mutet werden können. In der Industrie-
zone Feldmatte sind keine Verkaufs-
geschäfte mit einer Nettoladenfläche 
von mehr als 300 m2 oder sonstige 
Betriebe mit intensivem Publikums- 
und Kundenverkehr zulässig.  

 
2 Wohnungen sind nur für betrieblich an 
den Standort gebundenes Personal ge-
stattet.  

 2 Wohnungen sind nur für betrieblich an 
den Standort gebundenes Personal ge-
stattet. 

 
3 Die Zonenvorschriften gemäss § 7 gel-
ten als Richtwerte. Unter Abwägung der 
öffentlichen und privaten Interessen legt 
der Gemeinderat die Gebäude- und First-
höhen sowie die Grenz- und Gebäudeab-
stände fest.  

 3 Die Zonenvorschriften gemäss § 7 gel-
ten als Richtwerte. Unter Abwägung der 
öffentlichen und privaten Interessen legt 
der Gemeinderat die Gebäude- und 
Firsthöhen sowie die Grenz- und Gebäu-
deabstände fest. 

 
4 Öffentliche und private Verkehrswege 
sind von ruhendem Verkehr freizuhalten.  

 4 Öffentliche und private Verkehrswege 
sind von ruhendem Verkehr freizuhalten. 

 

Die Massvorschriften der Industriezone I in § 7 BNO bleiben unverändert.  


